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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1995

Norm

ASVG §175 Abs2 Z1

Rechtssatz

Daß der Versicherte zur Durchführung einer Reparatur zwecks Behebung des auf dem unter Versicherungsschutz

stehenden Wege eingetretenen Schadens unter Umständen noch einmal an seinem Wohnsitz zurückkehren muß,

schließt den Versicherungsschutz nicht unbedingt aus.

Entscheidungstexte

10 ObS 83/95
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